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Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Donaueschingen

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
08.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 60.326.745

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -60.675.600

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -348.855

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -348.855

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 von

58.208.790

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 von

-55.813.284

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungs-
      tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von

2.395.506

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.217.750

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -14.321.850

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
 aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-10.104.100

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-7.708.594

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
 aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

0

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
       Saldo des Finanzhaushalts(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-7.708.594
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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.011.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350  v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435  v. H.

der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330  v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

a) Der Stellenplan   für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser
Haushaltssatzung.

b) Die Budgetierungsregelungen 2021 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem.
§ 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
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d) Sperrvermerke  

2021
Profitcenter 42.40 Bäder
Generalsanierung Parkschwimmbad, Baukosten
(7.424013.001.010.00)

2.500.000,- €

Profitcenter 54.70-33 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus
Behindertengerechter Ausbau/Umbau bestehender Bushaltestellen (Kernstadt und OT)
(7.547033.001.010)

40.000,- €

Profitcenter 54.60 Parkierungseinrichtungen
Südlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage
(7.546001.002.010

100.000,- €

Profitcenter 54.60 Parkierungseinrichtungen
Südlicher Bahnhofsbereich Bike+Ride, Fahrradsammelgarage Neubau Stellplätze
(754600000001)

55.000,- €

Profitcenter 54.10-91 Gemeindestraßen
Radweg Aasen-Öschberghof, Neubau
(7.541091.061.001)

522.000,- €

Der Haushaltsansatz bleibt bis zum Erhalt eines verbindlichen Zuschussbescheids gesperrt.

Donaueschingen, im Dezember 2020

Erik Pauly
Oberbürgermeister
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